
Auszug aus:

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung im Stadtgebiet Essen vom 11. Juli 2025

veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 31/2025 vom 18.07.2025

§ 1 0
Hausnummerierung

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin oder den
Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten
Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein
und lesbar erhalten werden.

(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Hauseingang deutlich sichtbar anzubringen.
Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße gelegenen
Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der dem Haupteingang
zunächst liegenden Hauswand anzubringen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der das
Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist
sie an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen oder
ggf. separat anzubringen.

(3) Die Hausnummern müssen aus wetterfestem Material bestehen. Die Ziffern und
Buchstaben müssen sich in der Farbe deutlich vom Untergrund abheben und mindestens
12 cm hoch sein oder aus beleuchteten Hausnummern oder Leuchtschildern gleicher
Mindestgröße bestehen.

(4)  Bei Umnummerierung von Grundstücken darf die bisherige Hausnummer in
einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Sie ist in roter Farbe
so  durchzustreichen, dass sie noch lesbar ist.

(5)   Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.


